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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2007/07/0110 E 20. Mai 2009 RS 2

Stammrechtssatz

Nur wenn der Spruch des Bescheides auslegungsbedürftig in dem Sinn ist, dass er für sich alleine betrachtet Zweifel an

seinem Inhalt aufkommen lässt, dann kann und muss seine Begründung zur Deutung - also nicht zur Ergänzung oder

Ausweitung - von Sinn und Inhalt der darin verkörperten individuellen Norm herangezogen werden.
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Spruch und BegründungIndividuelle Normen und Parteienrechte Auslegung von Bescheiden und von
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